jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 82 ZAG Lehrgénge fiir
Zahnarztliche Assistenz

ZAG - Zahnarztegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.01.2024

1. (1)Die theoretische Ausbildung in der Zahnarztlichen Assistenz hat an Lehrgangen zu erfolgen, die Uber die flr die
Erreichung des Ausbildungsziels erforderlichen Lehrkrafte sowie Lehrmittel und Raumlichkeiten verfigen.

2. (2)Die Abhaltung von Lehrgangen gemaR Abs. 1 bedarf der Bewilligung des/der
Landeshauptmanns/Landeshauptfrau. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn

1. 1.die fur die theoretische Ausbildung erforderlichen Lehrkrafte und eine fachlich geeignete Lehrgangsleitung
sowie
2. 2.die fur die Abhaltung des theoretischen Unterrichts erforderlichen Raumlichkeiten und Lehrmittel und die
erforderliche technische Ausstattung
zur Verfigung stehen.

3. (3)Der/Die Landeshauptmann/Landeshauptfrau hat regelmalig das Vorliegen der Voraussetzungen gemaf3 Abs. 2
zu Uberprufen. Liegen diese nicht oder nicht mehr vor, ist die Bewilligung nach erfolglosem Verstreichen einer zur
Behebung der Mangel gesetzten angemessenen Frist durch den/die Landeshauptmann/Landeshauptfrau
zurickzunehmen.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 80/2013)

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/80
file:///

	§ 82 ZÄG Lehrgänge für Zahnärztliche Assistenz
	ZÄG - Zahnärztegesetz


